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Der Vorstand der Gesellschaft lädt hiermit zur ordentlichen Hauptversammlung  der init innovation 
in traffic systems SE ein. Sie findet am Mittwoch, den 16. Mai 2018, 10:00 Uhr , im Konzerthaus des 
Kongresszentrums, Am Festplatz 9, 76137 Karlsruhe, statt. 
 
 
Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversa mmlung und die Ausübung des 
Stimmrechts 
 
Anmeldung 
 
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind gemäß 
§ 15 Abs. 4 unserer Satzung diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich vor der Hauptversammlung 
anmelden. Die Anmeldung bedarf der Textform (§ 126b BGB) in deutscher oder englischer Sprache. 
 
Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts ist 
nachzuweisen. Als Nachweis reicht eine in Textform in deutscher oder englischer Sprache erstellte 
Bescheinigung des in- oder ausländischen depotführenden Instituts aus. Der Nachweis hat sich auf 
den Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung, d. h. auf den 25. April 2018, 00:00 Uhr MESZ, 
zu beziehen. 
 
Der Berechtigungsnachweis und die Anmeldung müssen der Gesellschaft bis spätestens am 7. Tag 
vor der Hauptversammlung, d. h. bis 9. Mai 2018, 24:00 Uhr  (MESZ), unter folgender Adresse 
zugehen: 
 
init innovation in traffic systems SE 
c/o Computershare Operations Center 
80249 München 
Telefax: +49 89 30903-74675 
Email: anmeldestelle@computershare.de 
 
Die Gesellschaft ist berechtigt, bei Zweifeln an der Richtigkeit oder Echtheit des Nachweises weitere 
Nachweise zu verlangen. Wird dieser Nachweis nicht in gehöriger Form erbracht, kann der Aktionär 
von der Gesellschaft zurückgewiesen werden. 
 
Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der Versammlung und die Ausübung des 
Stimmrechts als Aktionär nur, wer den Nachweis des Anteilsbesitzes erbracht hat. Dabei richtet sich 
die Berechtigung zur Teilnahme und der Stimmrechtsumfang ausschließlich nach dem Anteilsbesitz 
zum Nachweisstichtag. Mit dem Nachweisstichtag geht keine Sperre für die Veräußerbarkeit des 
Anteilsbesitzes einher. Veräußerungen nach dem Nachweisstichtag haben für das gesetzliche 
Teilnahme- und Stimmrecht des Veräußerers keine Bedeutung. Ebenso führt ein zusätzlicher 
Erwerb von Aktien der Gesellschaft nach dem Nachweisstichtag zu keinen Veränderungen 
bezüglich des Teilnahme- und Stimmrechts. Wer zum Nachweisstichtag noch keine Aktien besitzt 
und erst danach Aktionär wird, ist nicht teilnahme- und stimmberechtigt. Die Anmeldestelle wird 
nach Eingang der Anmeldung und des Nachweises des Anteilsbesitzes den Aktionären die 
Eintrittskarten für die Hauptversammlung übersenden.  
 



 

 

Verfahren für die Stimmabgabe durch einen Bevollmäc htigten in der Hauptversammlung 
 
Die Aktionäre, die nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, können ihr 
Stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch einen Bevollmächtigten, z.B. durch ein 
Kreditinstitut, eine Vereinigung von Aktionären, andere von § 135 AktG erfasste Institute oder 
Personen, einer Person ihrer Wahl oder durch weisungsgebundene von der Gesellschaft benannte 
Stimmrechtsvertreter ausüben lassen. Auch in diesem Fall sind eine fristgerechte Anmeldung und 
ein Nachweis des Anteilsbesitzes gemäß den vorstehenden Bestimmungen erforderlich. 
 
Bevollmächtigt ein Aktionär mehr als eine Person, kann die Gesellschaft eine oder mehrere von 
diesen zurückweisen. 
 
Die Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft 
sind in Textform zu erteilen.  
Die Erteilung kann gegenüber dem Bevollmächtigten oder gegenüber der Gesellschaft erfolgen. Der 
Nachweis der Bevollmächtigung muss entweder am Tag der Hauptversammlung durch den 
Bevollmächtigten vorgewiesen werden oder durch Erklärung gegenüber der Gesellschaft per Post 
oder per Telefax oder elektronisch per E-Mail an die folgende Adresse erfolgen: 
 
init innovation in traffic systems SE 
Investor Relations 
Käppelestraße 4 - 10 
76131 Karlsruhe 
Telefax: +49 721.6100.130 
E-Mail: ir@initse.com 
 
Ein Vollmachtsformular wird den zur Hauptversammlung ordnungsgemäß angemeldeten Personen 
auf der Rückseite der Eintrittskarte zugesendet. Ein entsprechendes Formular steht auch auf der 
Internetseite www.initse.com unter der Rubrik Investor Relations/Hauptversammlung bereit.  
 
Die vorstehenden Regelungen über die Form von Vollmachten erstrecken sich nicht auf die Form 
der Erteilung, ihren Widerruf und den Nachweis von Vollmachten an Kreditinstitute, 
Aktionärsvereinigungen oder andere von § 135 AktG erfasste Institute oder Personen. Hier können 
Besonderheiten gelten; die Aktionäre werden gebeten, sich in einem solchen Fall mit dem zu 
Bevollmächtigenden rechtzeitig wegen einer von ihm möglicherweise geforderten Form der 
Vollmacht abzustimmen.  
 
Des Weiteren kann von der Möglichkeit Gebrauch gemacht werden, die von der Gesellschaft 
benannten Stimmrechtsvertreter, Frau Janina Bujnoch und Herrn Dennis Bastian, zu 
bevollmächtigen, gemäß ihren Anweisungen für sie abzustimmen. Dies kann für Aktionäre 
insbesondere dann von Interesse sein, wenn die depotführende Bank die Stimmrechtsvertretung in 
der Hauptversammlung ablehnt. Die Stimmrechtsvertreter können die Aktionäre jedoch nicht bei der 
Abstimmung über Anträge vertreten, die ohne vorherige Ankündigung erst während der 
Hauptversammlung gestellt werden, wie z. B. Anträge zum Verfahren in der Hauptversammlung. Die 
Stimmrechtsvertreter werden sich in diesem Fall der Stimme enthalten. Zur Bevollmächtigung der 
von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter benötigen die Aktionäre auch dann eine 
Eintrittskarte, wenn sie nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen wollen. Eintrittskarten 
sollten von den Aktionären möglichst frühzeitig bei der Depotbank für jedes Depot bestellt werden. 
Die Vollmacht oder ihr Widerruf kann vollständig ausgefüllt schriftlich, per (Computer-)Fax oder auch 
elektronisch übermittelt werden (E-Mail). Die Gesellschaft kann die ordnungsmäßige 
Stimmrechtsausübung nur dann gewährleisten, soweit die Vollmacht für die von der Gesellschaft 
benannten Stimmrechtsvertreter mit den Stimmweisungen der Aktionäre zu sämtlichen 
Tagesordnungspunkten bis spätestens 11. Mai 2018 bei der Gesellschaft unter folgender Adresse 
eingegangen sind: 



 

 

 
init innovation in traffic systems SE 
Investor Relations 
Käppelestraße 4 - 10 
76131 Karlsruhe 
Telefax: +49 721.6100.130 
E-Mail: ir@initse.com 
 
Zudem bieten wir ordnungsgemäß angemeldeten und in der Hauptversammlung erschienenen 
Aktionären sowie stimmberechtigten Vertretern an, die von der Gesellschaft benannten 
Stimmrechtsvertreter auch in der Hauptversammlung mit der Ausübung des Stimmrechts zu 
bevollmächtigen.  
 
Weitere Informationen zur Stimmrechtsvertretung sowie ein Formular zur Vollmachts- und 
Weisungserteilung stehen den Aktionären auf der Internetseite www.initse.com unter der Rubrik 
Investor Relations/Hauptversammlung zur Verfügung. 
 
Die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft nehmen keine Weisungen zur Einlegung von 
Widersprüchen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse, zur Ausübung des Rede- und Fragerechts 
oder zur Stellung von Anträgen entgegen.  
 
Eine Verpflichtung zur Verwendung der von der Gesellschaft angebotenen Formulare zur 
Bevollmächtigung bzw. Weisungserteilung an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft besteht nicht. 
 
 


